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1. Kapitel

Gegenstand und Gang der Untersuchung

„Wenn Krise ist, muss man Krise managen.“1

Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist § 331 Nr. 3a HGB, der die Abgabe eines 
unrichtigen Bilanzeids2 unter Strafe stellt. § 331 Nr. 3a HGB beinhaltet vier Tat
bestandsvarianten, durch die die Abgabe eines unrichtigen Bilanzeids im Sinne der 
§§ 264 Abs. 2 Satz 3, 289 Abs. 1 Satz 5, 297 Abs. 2 Satz 4, 315 Abs. 1 Satz 6 HGB 
sanktioniert wird. Im Mittelpunkt der Untersuchung steht die Strafbarkeit der Ab
gabe eines unrichtigen Bi lanz eids zum Jahresabschluss gemäß §§ 331 Nr. 3a Alt. 1 
i. V. m. 264 Abs. 2 Satz 3 HGB. Da die strafrechtlich relevanten Aspekte stets die
selben bleiben, können die erzielten Ergebnisse auf die übrigen Tatbestandsvari
anten des § 331 Nr. 3a HGB übertragen werden. Dort, wo die Einbeziehung wei
terer Tatbestandsvarianten aus argumentativen Gesichtspunkten erforderlich wird 
oder sich zum Zwecke der Veranschaulichung anbietet, wird auf diese ebenfalls 
Bezug genommen. Die aufgeworfenen Rechts und Zweifelsfragen werden dabei 
vornehmlich am Beispiel der prüfungspflichtigen AG erläutert, die bis heute die in 
der Bundesrepublik Deutschland am häufigsten gewählte Unternehmensform gro
ßer Kapitalgesellschaften darstellt.3 

Nach einer Darstellung des historischen Kontextes, aus dem heraus der deut
sche Gesetzgeber mit § 331 Nr. 3a HGB eine zusätzliche Strafnorm im Bereich des 
Bilanzstrafrechts geschaffen hat, wird diese im weiteren Verlauf rechtlich umfas
send gewürdigt. Bereits an dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass gerichtliche 
Entscheidungen zu § 331 Nr. 3a HGB bisher nicht vorliegen. Ein Einblick in die 
Rechtspraxis ist daher (noch) nicht möglich. Die gewonnenen theoretischen Er
kenntnisse und vorgenommenen Wertungen werden anschließend mit der gelebten 
Unternehmenspraxis deutscher Unternehmen und den Vorstellungen ihrer Unter

 1 Gerhard Schröder, als 7. Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland von 1998 bis 
2005 im Amt.
 2 Zum Begriff s. 2. Kap.
 3 Von insgesamt 125 Unternehmen mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland, die am 
19.9.2011 im DAX, MDAX und SDAX gelistet waren, wurden 109 und damit 87,2 % in der 
Rechtsform der AG betrieben, darunter 23 DAXUnternehmen sowie jeweils 43 MDAX und 
SDAXUnternehmen. Weitere Ausführungen hierzu erfolgen im Rahmen der Präsentation der 
durchgeführten Fragebogenuntersuchung im 5. Kap. Da es sich bei den bezeichneten Unter
nehmen ausschließlich um große Kapitalgesellschaften i. S. d. § 267 Abs. 3 HGB handelt, be
steht für diese gem. § 316 Abs. 1 HGB stets die Pflicht zur Prüfung durch einen Abschluss
prüfer.
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nehmensverantwortlichen abgeglichen. Ferner werden die Entwicklungen in den 
Vereinigten Staaten in Bezug auf diejenigen Regelungen aufgezeigt, die gewisser
maßen den Grundstein für die heutige Rechtslage in der Bundesrepublik Deutsch
land darstellen. Ob die dem deutschen Gesetzgeber bei der Normierung von § 331 
Nr. 3a HGB vor Augen befindlichen Ziele tatsächlich erreicht werden konnten, 
wird abschließend festzustellen sein.



2. Kapitel

Historischer Hintergrund

Am 20. Januar 2007 trat in der Bundesrepublik Deutschland das „Transparenz
richtlinieUmsetzungsgesetz“4 (TUG) in Kraft. Die dem Umsetzungsgesetz zu
grunde liegende Transparenzrichtlinie5 stellte einen weiteren Baustein der fort
schreitenden europaweiten Harmonisierung und Integration der Finanzmärkte 
dar.6 In der Kommissionsmitteilung „Umsetzung des Finanzmarktrahmens: Akti
onsplan“ vom 11. Mai 1999 wurde eine Reihe von Maßnahmen genannt, die für 
die Vollendung des Binnenmarkts für Finanzdienstleistungen als erforderlich er
achtet wurden.7 Zur Erreichung dieses Ziels waren mit Erlass der Marktmiss
brauchsrichtlinie8, der Prospektrichtlinie9 und der Wertpapierdienstleistungsricht
linie10 in der Vergangenheit bereits EUweite Maßnahmen ergriffen worden.11 Ziel 
der Transparenzrichtlinie war es, nationale Rechtsvorschriften über die Pflichten 
der Wertpapieremittenten in Bezug auf regelmäßige und laufende Information eu
ropaweit zu harmonisieren.12 Als Folge einer rechtzeitigen, zutreffenden und voll
ständigen Veröffentlichung von Informationen sollte für Anleger eine hinreichende 
Grundlage für ihre Investitionsentscheidungen geschaffen werden. Ferner galt es, 
das Vertrauen der Anleger in das Funktionieren des Kapitalmarkts zu stärken und 
die Markteffizienz zu steigern. Dies wiederum sollte Wachstum begünstigen und 
Arbeitsplätze schaffen.13 

Durch den Beschluss des TUG stellte sich der deutsche Gesetzgeber der Auf
gabe, diese Erwägungen in nationales Recht zu überführen. Bei dem TUG handelt 

 4 BGBl. I 2007, S. 10.
 5 Richtlinie 2004/109/EG des Europäischen Parlaments und des Rates v. 15.12.2004 zur 
Harmonisierung der Transparenzanforderungen in Bezug auf Informationen über Emittenten, 
deren Wertpapiere zum Handel auf einem geregelten Markt zugelassen sind, und zur Änderung 
der Richtlinie 2001/34/EG, ABl. Nr. L 390/38 v. 31.12.2004. 
 6 Rodewald/Unger, BB 2006, 1917. 
 7 Vgl. Erwägungsgrund 3 der Transparenzrichtlinie (a. a. O., Fn. 5).
 8 Richtlinie 2003/6/EG des Europäischen Parlaments und des Rates v. 28.1.2003 über In
siderGeschäfte und Marktmissbrauch, ABl. Nr. L 96/16 v. 12.4.2003.
 9 Richtlinie 2003/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates v. 4.11.2003 betref
fend den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung 
zum Handel zu veröffentlichen ist, ABl. Nr. L 345/64 v. 31.12.2003.
 10 Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen Parlaments und des Rates v. 21.4.2004 über 
Märkte für Finanzinstrumente (MiFID), ABl. Nr. L 145/1 v. 30.4.2004.
 11 Rodewald/Unger, BB 2006, 1917.
 12 Vgl. Erwägungsgrund 5 der Transparenzrichtlinie (a. a. O., Fn. 5).
 13 Vgl. Erwägungsgrund 1 der Transparenzrichtlinie (a. a. O., Fn. 5).


